
Strafrechtliche Verfolgung Homosexueller: 
Forschungsergebnisse werden nun geprüft  
112 Personen wurden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung strafrechtlich verfolgt – gesetzgeberischer Handlungsbedarf wird nun geprüft. 

Desirée Vogt 

Das Forschungsprojekt des 
Liechtenstein-Instituts hat es 
gezeigt: Auch in Liechtenstein 
wurden homosexuelle Perso-
nen bis zum Jahr 2001 straf-
rechtlich verfolgt. Zwischen 
1860 und 2001 wurden 112 Per-
sonen als Verdächtige, Beschul-
digte, Angeklagte oder Verur-
teilte wegen gleichgeschlechtli-
cher Betätigung strafrechtlich 
verfolgt. Diese Zahlen lieferte 
am Montagabend Lukas Os -
pelt, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Liechtenstein-Insti-
tut. Ospelt war es auch, der be-
reits im Jahr 2024 der Frage 
nachging, ob beziehungsweise 
inwieweit das in Österreich in 
Kraft getretene Gesetz zur 
strafrechtlichen Rehabilitierung 
und Entschädigung von Homo-
sexuellen von Liechtenstein re-
zipiert werden sollte. Nachdem 
nun also auch in Liechtenstein 
Zahlen vorliegen, will die Regie-
rung die Ergeb nisse des For-
schungsprojekts sorgfältig prü-
fen und in einem nächsten 
Schritt beurteilen, ob und in wel-
cher Form gesetz geberischer 
Handlungsbedarf besteht.  

«Auswertungen noch 
nicht abgeschlossen» 
«Wir sind über das Forschungs-
projekt zur strafrechtlichen Ver-
folgung homosexueller Perso-
nen informiert. Die entspre-
chenden Ergebnisse liegen uns 
aktuell allerdings noch nicht 

vor», teilt das Ministerium für 
Gesellschaft und Justiz auf An-
frage mit. Da diese Auswertun-
gen derzeit noch nicht abge-
schlossen seien, könne zum jet-
zigen Zeitpunkt aber weder 
einem allfälligen Entscheid 
noch einer allfälligen konkreten 
gesetzlichen Ausgestaltung vor-
gegriffen werden. «Sobald die 
Prüfung der Studie und der 
damit zusammenhängenden 
rechtlichen und praktischen 
Fragen abgeschlossen ist, wer-
den wir über das weitere Vorge-
hen entscheiden.» Dazu gehöre 
auch die Frage, ob allenfalls ein 
spezielles Rehabilitierungsge-
setz in Anlehnung an Regelun-
gen anderer Staaten in Betracht 
komme. 

Österreich übernimmt  
2024 die Verantwortung 
Lukas Ospelt, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Liechten-
stein-Institut, widmete sich be-
reits in der «Liechtensteini-
schen Juristen-Zeitung» im Jahr 
2024 dieser Frage. Ospelt zeig -
te auf, dass in Österreich meh-
rere parlamentarische Vorstösse 
zur Rehabilitierung und Ent-
schädigung von Homosexuel -
len unternommen wurden – 
zunächst ohne Erfolg. Der 
Durchbruch gelang schliesslich 
Jus tizministerin Zadić, die am 
13. November 2023 Details zu 
den von ihr politisch durchge-
setzten Entschädigungszahlun-
gen und Rehabilitierungen prä-
sentierte. Dabei habe die Minis -

terin ausgeführt, dass Mass-
nahmen das den Homosexuel-
len zugefügte Leid zwar nicht 
wieder gutmachen könnten, 
dass der Staat aber damit die 
Verantwortung für seine Ge-
schichte übernehme. Und wei-
ter: «Es ist beschämend,dass 
queere Menschen in Österreich 
bis ins 21. Jahrhundert straf-
rechtlich verfolgt wurden.» 
Auch die österreichische Bun-
desregierung sowie die zustän-
digen Ausschüsse des öster -
reichischen Nationalrates und 
des österreichischen Bundes -

rates hatten anlässlich der 
Verabschiedung eines Rehabili-
tierungs- und Entschädigungs-
gesetzes den Standpunkt einge-
nommen, dass die Sonder straf -
gesetze homo- und bisexuelle 
Bürgerinnen und Bürger in 
ihrer Menschenwürde verletzt 
hätten. 

Argumente für und gegen 
eine Übernahme 
Die Übernahme einer adaptier-
ten Fassung des österreichi-
schen Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsgesetzes von 

2024 durch Liechtenstein er-
scheint Lukas Ospelt besonders 
im Lichte des Gleichheitssatzes 
der Landesverfassung sowie 
aus Fairnesserwägungen ge-
genüber den bis 2001 von straf-
rechtlicher Verfolgung betroffe-
nen Homosexuellen angezeigt. 
«Die Rezeption dieser Rechts-
vorschrift würde zudem einem 
der traditionellen Grundsätze 
der liechtensteinischen Rechts-
politik entsprechen und den 
menschenrechtlichen Stan-
dards Genüge tun, deren Schutz 
und Förderung sich der liech-

tensteinische Staat seit einigen 
Jahren national wie internatio-
nal verschrieben hat», schrieb 
Ospelt damals. Klärungsbedarf 
besteht gemäss Ospelt aller-
dings hinsichtlich der Höhe der 
allenfalls vom Staat zu leisten-
den Entschädigungszahlungen. 
Die Entschädigung in Höhe von 
lediglich 1500 Euro für eine er-
littene einjährige Freiheitsstra-
fe scheine nicht angemessen zu 
sein. Käme das österreichische 
Gesetz zur Anwendung, würde 
allein das Schmerzengeld für 
das erlittene Haftübel zwischen 
20 und 50 Euro pro Tag des 
Freiheitsentzuges, also zwi-
schen 7300 und 18 250 Euro 
für ein Jahr der Freiheitsentzie-
hung betragen. Dabei würden 
selbst diese Beträge in der 
österreichischen Lehre als zu 
niedrig taxiert. 

Lukas Ospelt bringt aber 
auch Argumente vor, die gegen 
eine Rezeption des österreichi-
schen Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsgesetzes spre-
chen. So wäre die Vorbereitung, 
Verabschiedung und der Voll-
zug eines entsprechenden Ge-
setzes «mit einem nicht un -
erheblichen administrativen, 
legislativen und judikativen 
Auf wand verbunden». Hinzu 
komme die Belastung der 
Staatskasse für die Entschädi-
gungszahlungen. Es liege aber 
am liech tensteinischen Gesetz-
geber, das Für und Wider eines 
Rehabilitierungs- und Entschä-
digungsgesetzes abzuwägen. 

Das alte Strafgesetz aus dem Jahr 1859 sah eine Straf barkeit der «widernatürlichen Unzucht mit einer 
Person desselben Geschlechts» vor. Bild: iStock
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